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MINISTERIUM DES INNERN 
UND FÜR SPORT

„Rheinland-Pfalz-Plan“

Darüber hinaus startet die Landesregierung mit dem „Rheinland-Pfalz-Plan“ eine 
historische Investitionsoffensive. Die Landesregierung hat entschieden, den Anteil, den 
das Land über das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes 
erhält (rund 4,8 Milliarden Euro über eine Laufzeit von zwölf Jahren), noch einmal 
deutlich aufzustocken. 60 Prozent des rheinland-pfälzischen Anteils, also rund 2,9 
Milliarden Euro, werden an die Kommunen fließen. Diese Summe stockt das Land aus 
eigenen Mitteln noch einmal um insgesamt 600 Millionen Euro auf. Es ist das erklärte 
Ziel der Landesregierung, dass diese Investitionen zeitnah und umfassend in die 
Umsetzung gelangen.

Die vorläufige Höhe der auf die einzelnen Gebietskörperschaften entfallenden 
Zuweisungsbeträge kann der Anlage 2 entnommen werden und dient - vorbehaltlich 
möglicher Änderungen im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens - als 
Orientierungswert für die Haushaltsplanung 2026. Die Zuweisung ist voraussichtlich als 
Investitionszuwendung unter der Kontenart 681 zu buchen. Die erste Auszahlung ist 
nach derzeitigem Planungsstand für 2026 vorgesehen. Bezüglich der Zweckbindung 
der Mittel bleiben die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben abzuwarten. Auch im 
Falle eines Doppelhaushalts für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 ist der Erlass einer 
Nachtragshaushaltssatzung grundsätzlich nicht erforderlich. Ausnahmen können sich 
im Einzelfall aus den Vorgaben des § 98 der Gemeindeordnung ergeben.

Ich bitte darum, die Landkreise und die kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte, 
sowie die Aufsichtsbehörden der Kreisverwaltungen entsprechend zu informieren. 
Diese werden ihrerseits gebeten, die Vertreterinnen und Vertreter der ihrer Aufsicht 
unmittelbar unterstehenden Gebietskörperschaften von den vorstehenden Hinweisen in 

Kenntnis zu setzen.

Die Veröffentlichung des Haushaltsrundschreibens mit den Orientierungsdaten für die 
kommunale Haushaltswirtschaft 2026 ist für den Zeitraum Oktober/November 
vorgesehen.

■ Michael Ebling
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konkreter Maßnahmen zu bevorstehenden Einnahmemöglichkeiten und zur Ausgabensenkung zum Haushaltsaus- · 
gleich führen wird. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf das Schreiben des Ministeriums des Innern und für 
Sport vom 12.09.2023. Um zumindest mittelfristig einen Haushaltausgleich zu erreichen, kann eine Kommune mit der 
Aufsichtsbehörde auch ein schrittweises Vorgehen vereinbaren, allerdings unter der Voraussetzung, 
dass die während des schrittweisen Vorgehens in den ersten Jahren verbleibenden Defizite in den Folgejahren wieder 
ausgeglichen werden. Ein klarer Abbaupfad von drei, fünf oder bis zu zehn Jahren ist Grundlage einer solchen Haus­
haltsaufstellung. 
Wie unter Ziffer 1 bereits dargestellt, ergeben sich für die Stadt Vallendar in den kommenden Jahren zusätzliche Ein­
nahmen aus der Errichtung und dem Betrieb neuer Windkraftanlagen durch die Vattenfall GmbH, die voraussichtlich 
ab dem Haushaltsjahr 2027 fortlaufend zu deutlichen Überschüssen in siebenstelliger Höhe führen werden und damit 
den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt in Aussicht stellen. 
Zudem ermöglichen die erwirtschafteten Überschüsse den weiteren Schuldenabbau und damit eine Entlastung nach­
folgender Generationen. 

Dennoch ist die Stadt Vallendar mit Blick auf die noch immer stark angespannte Finanzlage gehalten, weiterhin zu­
sätzliche Einsparmöglichkeiten auszuschöpfen und Einnahmepotentiale zu realisieren. Sie ist folglich nicht davon ent­
bunden, die notwendigen Konsolidierungsbemühungen fortzusetzen, da es unverändert ihre Aufgabe ist, die Haus­
haltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben unter Beachtung der haushalts­
rechtlichen Grundsätze gesichert ist. 
Sie hat ihre Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel der nachhaltigen Rückführung der Verschuldung auszurichten. 
Eine Entschuldung muss weiterhin oberste Priorität einnehmen. 

4. Verschuldung 

Investitionskredite 
Den im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.633.500 EUR stehen Einzahlun­
gen aus Investitionstätigkeit von 817.500 EUR gegenüber. Die verbleibenden 1.816.000 EUR werden nach der Ver­
anschlagung durch die Aufnahme eines Investitionskredits in gleicher Höhe finanziert. 

Bestehende Investitionskreditverbindlichkeiten werden im Haushaltsjahr planmäßig in Höhe von 715.000 EUR getilgt. 
Betrugen die Investitionskredite zu Beginn des Haushaltsjahres 12.326.343 EUR, entwickelt sich der Bestand zum 
Ende des Haushaltsjahres auf voraussichtlich 13.427.343 EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 
1.371 EUR/Einwohner. 

Kredite zur Liquiditätssicherung 
Die Stadt Vallendar war als eine mit Liquiditätskrediten besonders belastete Kommune (31.12.2023: 4.918.887 EUR) 
berechtigt, am Programm der Landesregierung ,Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz' 
(PEK-RP) teilzunehmen. Die Entschuldung wurde im Juni 2024 mit einem bewilligten Betrag von 2.328.194 EUR, ca. 
47,3 % der Gesamtverbindlichkeiten, vollzogen. 

Gemäß der gesetzlichen Verpflichtung aus§ 104 Abs. 4 GemO soll die Stadt ihre zum 31.12.2023 bestehenden Kredite 
zur Liquiditätssicherung (Restschulden) über einen Zeitraum von 30 Jahren ratierlich bis spätestens zum Ablauf des 
Jahres 2053 tilgen. Dazu war nach Abzug der obigen Landesentschuldung ein Tilgungsplan zu entwickeln, der den 
Stand der Liquiditätsverschuldung zum 31.12.2023 mit 2.590.693 EUR berücksichtigt (vgl. Muster 29 zu § 104 Abs. 4 
GemO). Die jährliche Mindestrückführung beträgt 86.356 EUR und ist künftig in der jährlichen Haushaltsplanung vor- · 
zusehen. Freiwillige, vorzeitige Tilgungsleistungen bleiben unbenommen. 

Da die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen und die Tilgung von Investitionskrediten nicht durch entspre­
chende Einzahlungen finanziert werden können, ist in diesem Jahr erneut die Aufnahme eines Liquiditätskredites bei 
der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Vallendar von 143.660 EUR erforderlich. Bereits im vergangenen Jahr wur­
den parallel zur Landesentschuldung neue (geplante) Liquiditätsverpflichtungen in beachtlicher Höhe von 
529.710°EUR eingegangen. 

Die Liquiditätsverbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde steigen somit trotz jährlicher 
Mindesttilgung von 86.356 EUR gemäß Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO zum Ende des Jahres 2025 wieder an, und 
zwar auf voraussichtlich 3.264.063 EUR. Diese Entwicklung ist konträr zu den vom Land Rheinland-Pfalz verfolgten 
Zielen, wonach u.a. der Aufwuchs neuer Liquiditätsschulden auf kommunaler Ebene vermieden werden soll. 
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Nach § 105 Abs. 5 GemO sollen die nach dem 31.12.2023 neu aufgenommenen Liquiditätskredite innerhalb von 
höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen wurden, vollständig getilgt werden. 
Neuverschuldung und Tilgung sind getrennt nach Jahren (2024, 2025) nachzuweisen. 

5. Stellenplan 

Der Stellenplan 2025 verzeichnet eine Stellenreduzierung um 1 ,25 Vollzeitäquivalente (VZÄ). 

Für die im Stellenplan ausgewiesene Höhergruppierung der Stelle Nr. 12 bitten wir um Vorlage einer Stellenbewertung 
mit Stellenbeschreibung. Bis zur Vorlage der Unterlagen ist von personalrechtlichen Maßnahmen abzusehen. 

Im Übrigen führt die Überprüfung des Stellenplanes zu keinen Einwendungen. Wir weisen darauf hin, dass beim Voll­
zug des Stellenplanes die beamtenrechtlichen Vorschriften und die tarifvertraglichen Bestimmungen, zu beachten sind. 

II. Entscheidungen und Feststellungen 

Kredite 
Gern. §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in 
§ 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen und 
lnvestitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Vallendar in Höhe von 

1.816.000 EUR. 

Verpflichtungsermächtigungen 
Gern. §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 und 102 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 3 der 
Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Ermächtigungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlun­
gen für Investitionen und lnvestitionsförderungsmaßnahmen führen, soweit hierfür Investitionskredite aufgenommen 
werden müssen in Höhe von 

1.633.400 EUR. 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen verteilt sich auf den Erweiterungsbau Grundschule Vallendar, 
den Ausbau von Gemeindestraßen sowie die Erschließung des Rheinufers-Nord. 

An die Erteilung der Gesamtgenehmigung sind insbesondere dann strenge Maßstäbe anzulegen, wenn der Haushalts­
plan nicht ausgeglichen ist. Dies ist vorliegend im Teil-Finanzhaushalt der Fall. 

Die Genehmigung ist daher mit der Maßgabe verbunden, dass eine Inanspruchnahme der Kredite und Verpflichtungs­
ermächtigungen nur zur Finanzierung von Investitionen und lnvestitionsfördermaßnahmen erfolgen darf, welche nach­
weislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Vallendar nicht beeinträchtigen und die Voraussetzungen für eine 
Ausnahme nach der W Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen. Das Vorliegen eines Ausnahmetatbestandes ist bei un­
ausgeglichenen Haushalten in jedem Einzelfall vor einer Mittelinanspruchnahme unter Anlegung strenger Maßstäbe, 
also im Rahmen einer restriktiven Prüfung, festzustellen und zu dokumentieren. 
Bei einer Berufung auf den Ausnahmetatbestand der Nr. 1 der W Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO weisen wir besonders 
darauf hin, dass nach der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung das Merkmal ,unabweisbar' vorgibt, dass die Kom­
mune sozusagen keine andere Wahl haben darf, als die Ausgabe zu leisten. Die Situation muss, mit anderen Worten 
gesagt, von einer ,Alternativlosigkeit' gekennzeichnet sein: Bei einer Berufung auf den Ausnahmetatbestand der Nr. 4 
der W Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO bitten wir zu beachten, dass eine Mittelinanspruchnahme - vorbehaltlich der sonsti­
gen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen - erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. des Bewilli­
gungsbescheides erfolgen darf. 

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf das Schreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 
12.01.2022. Danach sind defizitär wirtschaftende Kommunen ab dem Haushaltsjahr 2023 gehalten, jährlich für den · 
Gesamtbetrag der Investitionskredite, für den die Gemeinde eine Gesamtgenehmigung der Kommunalaufsicht im 
Sinne von§ 103 Abs. 2 GemO erwartet, darzustellen, in welchem Umfang sie ihre Einnahmen erhöhen werden, um 
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eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes der Investitionsschulden zu vermeiden. 
Nach Anlage 1 des Ministerschreibens würde dies eine jährliche Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer B und . 
die Gewerbesteuer von jeweils 9,25 Prozentpunkten für einen Zeitraum von 20 Jahren bedeuten. 

Höchstbetrag der Liquiditätskredite 
Gern. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in 
§ 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (nachge­
wiesen durch Muster 31 zu§ 93 Abs. 5 GemO) in Höhe von 

10.000.000 EUR. 

Weitere Anmerkungen: 
Hinweis auf das diesjährige Haushaltsrundschreibens des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 
25.11.2024: 

Nr. 1.3 - Kommunale Haushaltskonsolidierung: 
Wie in den vergangenen Jahren stellt auch die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zent­
ralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemein~ 
deverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen 
unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, 
den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind 
nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Aus­
gabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen. Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz 
zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbei­
geführt werden kann. 

Unbedenklichkeitsbestätigung 
Abschließend teilen wir Ihnen mit, dass wir nicht beabsichtigen, gegen die übrigen Festsetzungen der Haushaltssat­
zung und des dazu gehörenden Haushaltsplanes einschließlich des Stellenplanes Bedenken wegen Rechtsverletzung 
zu erheben. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wider­
spruch ist bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 1.15 Kommunalaufsicht, Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz, schrift­
lich oder zur Niederschrift einzulegen. Der Widerspruch kann auch in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 des Ver­
waltungsverfahrensgesetzes an die Adresse kvmyk@poststelle.rlp.de erhoben werden. Widerspruchsbehörde ist die 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz, Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier. 

Mit freundlichen Grüßen 

~~ 
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